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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosenversiche
rungsgesetz, das Arbeitsmarktförderungsgesetz und das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz geändert werden~ Stellungnahme 
Bzg.: Do. Zl. 37.001/5-3/86 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeten Gesetzentwurf 
nimmt das Amt der Salzburger Landesregierung wie folgt Stellung: 

Nach ha. Auffassung sind die bereits bisher geltenden ein
schlägigen Bestimmungen sowohl hinsichtlich der Anspruchsvor
aussetzungen als auch hinsichtlich der Höhe des Arbeitslosen
geldes derart großzügig gefaßt, daß bezüglich der geplanten 
Neuregelungen der Verdacht einer in nicht unerheblichem Aus
maß erfolgenden mißbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistun
gen der Arbeitslosenversicherung geäußert werden muß. In die
sem Lichte erscheint insbesondere die beabsichtigte Neufassung 
des § 10 Abs. 1 ALVG, wonach die Arbeitsverweigerung bzw. 
-vereitelung nicht mehr mit dem Anspruchsverlust für die Dauer 
der auf die Weigerung folgenden 4 Wochen, sanktioniert wird, 
sondern besagter Anspruch auf Arbeitslosengeld nur noch für 
die Dauer von 4 Wochen, beginnend mit dem ersten Tag des mög
lichen Beginnes der betreffenden Beschäftigung, verloren geht, 
als sehr bedenklich. 
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Die durch Artikel I § 1 Abs. 1 1it. b beabsichtigte Einbe
ziehung der Lehrlinge in die Arbeitslosenversicherung über den 
bisherigen Umfang hinaus könnte unter Umständen auch den vom 
Bund und vom Bundesland Salzburg dzt. unternommenen Anstren~ 
gungen und Maßnahmen hinsichtlich der verstärkten Unterbrin
gung jugendlicher Arbeitsloser auf dauerhaften Ausbildungs
und Arbeitsplätzen entgegenstehen. 

Jene Neuregelungen, die darauf abzielen, nach der derzeitigen 
Rechtslage entstehende Härtefälle zu mildern oder gänzlich 
auszuschalten, werden jedoch grundsätzlich positiv beurteilt. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die aus 
dem Land Salzburg entsendeten Mitglieder des Bundesrates, an 
die Verbindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter 
der Landesregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium 
des Nationalrates. 

Für _ ~i.' L,~~deSregierUng: 

r, C(CLc ~'-~J·(l',,' 
Dr. Ede1mayer 
Landesamtsdirektor 
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